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Elterninformation zum Ganztagskonzept 

 

1) Leitung, Konzeption und Trägerschaft  

 der Förderverein der Berlin-Tiergarten-Schule Remsfeld ist Träger des Ganztagsangebotes  

 zur Inanspruchnahme des Ganztagsangebotes wird die Mitgliedschaft im Förderverein zum 

jährlichen Mindestbeitrag vorausgesetzt 

 die schulinterne Steuerungsgruppe organisiert das Ganztagsangebot 

 die Schulleiterin hat die Führungsverantwortung für den Ganztagsbereich 

 

2) Zeitstruktur 

  

 ganztägig arbeitende Schule im Profil 1 mit Erweiterung 

 tägliche Betreuung der Schülerinnen und Schüler von 7:20 Uhr bis 15:25 Uhr (freitags bis 13:30 

Uhr) 

 an besonderen Tagen (letzter Tag vor den Ferien, pädagogischer Tag, Rosenmontag usw.) ist 

eine Betreuung nach vorheriger Anmeldung möglich 

 Ab 7:20 Uhr (vor der 1. Stunde) beaufsichtigtes freies Spiel auf dem Schulhof oder im 

Ausleihraum (Anmeldung ist nicht notwendig, das Angebot ist kostenfrei) 

 

 

 



 

 

3) Anmeldung 

 verbindliche Anmeldung notwendig, wird zwischen den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

und dem Förderverein abgeschlossen und über die Klassenlehrerin eingereicht 

 Anmeldung gilt jeweils für ein Schuljahr (01.08. bis 31.07.) und verlängert sich nicht 

automatisch 

 bei der Anmeldung legen die Erziehungsberechtigten fest, an welchen Tagen ihr Kind am 

Ganztagsangebot teilnehmen soll und wie lange (siehe Abholzeiten) 

 die Teilnahme am Ganztagsangebot ist freiwillig, nach der Anmeldung durch die Eltern besteht 

jedoch die Pflicht zur Teilnahme für den Anmeldungszeitraum 

 eine Kündigung innerhalb des Schuljahres oder ein unterjähriger Wechsel zwischen zwei 

Angeboten ist aus pädagogischen und organisatorischen Gründen nicht möglich 

 vor der Anmeldung werden den Kindern die AGs vorgestellt 

 

4) Kosten 

 Monatsbeitrag 

 pro halbem Tag (bis spätestens 13:55 Uhr) 1 € 

 pro ganzem Tag (bis 15:25 Uhr) Beitrag von 2,50 € 

 wöchentlicher Maximalbetrag von 11€ bzw. monatlicher Maximalbetrag von 44 € 

 eine Rückerstattung der Kosten bei Nicht-Inanspruchnahme ist nicht möglich 

 sollten Erziehungsberechtigte das Ganztagsangebot an einem zusätzlichen Tag in Anspruch 

nehmen müssen, fällt für diese Einzelfälle eine Pauschale von 5€ pro Tag an 

 die Übernahme der Kosten kann unter bestimmten Voraussetzungen beim Job-Center bzw. 

Sozialamt beantragt werden, die ausgefüllten Formulare können im Sekretariat eingereicht 

werden 

 

5) Tägliche Anwesenheitskontrolle und Abmeldung 

 erkrankte Kinder werden von Eltern/Erziehungsberechtigten telefonisch am Morgen 

krankgemeldet 

 in begründeten Ausnahmefällen (Geburtstag, Arztbesuch usw.) ist die schriftliche Abmeldung 

für einzelne Tage möglich (es besteht kein Anrecht auf eine Erstattung) 

 tägliche Anwesenheitskontrolle 

 erscheint ein Kind trotz Anmeldung nicht und ist auch nicht bei der Schule krankgemeldet oder 

für den Tag vom Ganztag abgemeldet, werden die Erziehungsberechtigten telefonisch 

informiert 

 da Kinder Verlässlichkeit benötigen, ist von einem häufigen Wechsel der Tage und Zeiten 

bzw. häufiger Ausnahmen aber abzusehen 

 

6) Abholbedingungen 

 feste Schlusszeiten (Abholzeiten): 

o 13:10 Uhr (nach Schulschluss bzw. für die Klassen 1 und 2 nach dem Mittagessen) 

o 13:30 Uhr (nur Freitag) 

o 13:55 Uhr (nach der Mittagspause, bzw. für die Klassen 3 und 4 nach dem Mittagessen) 

o 14:40 Uhr (nach den Hausaufgaben) 

o 15:25 Uhr (nach den AGs bzw. dem Kinderclub) 



 

 

 während die Kinder um 13:10 Uhr und um 15:25 Uhr in jedem Fall mit dem Bus nach Hause 

fahren können, müssen sie zu anderen Zeiten gegebenenfalls abgeholt werden (bitte selbst 

über die Fahrzeiten der jeweiligen Buslinie informieren) 

 Kinder, die in Remsfeld wohnen, können zu den Schlusszeiten nach Hause gehen 

 mit der Anmeldung zum GTAB wird über das entsprechende Formular mitgeteilt, welche 

Personen abholberechtigt sind bzw. ob Kinder mit dem Bus nach Hause fahren oder nach 

Hause laufen 

 bei einer Änderung des vereinbarten Schulweges muss eine schriftliche Einverständnis der 

Eltern oder Erziehungsberechtigten vorliegen 

 bei Verspätung der abholenden Person werden pro begonnener halben Stunde 10,00 € in 

Rechnung gestellt 

 

7) Mittagessen und Mittagspause 

 den Kindern wird von Montag bis Donnerstag für 3,95€ pro Mahlzeit ein warmes 

kostenpflichtiges Mittagessen angeboten (Klasse 1 und 2 in der 6. Stunde, Klasse 3 und 4 nach 

der 6. Stunde) 

 Freitags gibt es kein Mittagessen 

 die Teilnahme am Mittagessen ist verpflichtend für die Kinder, die während der 

Mittagspausenzeiten der jeweiligen Klassenstufe in der Schule bleiben 

 Pro Tag gibt es ein Tagesgericht (der aktuellste Essensplan wird auf der Homepage 

veröffentlicht) 

 leidet ein Kind unter einer Lebensmittelallergie oder –unverträglichkeit, geben die 

Erziehungsberechtigten dies im Anmeldeformular an, Änderungen sind umgehend mitzuteilen 

 auch ein vegetarisches Gericht kann bei Bedarf angeboten werden 

 betreutes Mittagessen mit zwei anwesenden Betreuungskräften, anschließend pädagogisch 

gestaltete Mittagspause 

 Zahlung der Kosten für das Mittagessen:  SEPA-Lastschriftverfahren  

 da das Essen bei einem Caterer im Voraus bestellt wird, muss das Essen auch bei Fehlen des 

Kindes bezahlt werden, eine Abmeldung ist nicht möglich 

 bei Fehlen des Kindes kann das bezahlte Essen aber im eigenen Behälter in der Küche 

abgeholt werden 

 

8) Lernzeit  

 nach der Mittagspause ist von Montag bis Donnerstag für alle Lernzeit 

 im Anschluss an die Hausaufgaben stehen den Kindern dann vielfältige Materialien für freie 

Arbeit und individuelles Lernen zur Verfügung 

 drei meist jahrgangsgemischte Hausaufgabengruppen werden nach pädagogischen 

Gesichtspunkten festgelegt und sind dann für das Schuljahr verbindlich 

 hat ein Kind die Hausaufgaben nicht geschafft, obwohl es konzentriert gearbeitet hat, wird dies 

als Notiz für die unterrichtende Lehrkraft und die Eltern im Hausaufgabenheft vermerkt, die 

Hausaufgaben müssen in diesem Fall nicht zu Hause fertiggestellt werden 

 hat das Kind sich die Lernzeit nicht gut eingeteilt, sollen die Hausaufgaben zu Hause 

fertiggestellt werden 

 die Kontrolle der Hausaufgaben obliegt den Eltern 



 

 

 tägliches Üben (für Arbeiten, Lesen, Einmaleins, Kopfrechnen), Gedichtlernen, 

Materialbeschaffung (Mitbringaufgaben) sowie die tägliche Kontrolle des Ranzens und der 

Postmappe bleiben Elternaufgabe 

 

9) Kinderclub und AGs  

 im Anschluss an die Lernzeit können die Kinder der Klassen 2 bis 4 an meist einstündigen AGs 

teilnehmen 

 das AG-Angebot wechselt jährlich  

 die Schülerinnen und Schüler wählen sich möglichst vor den Sommerferien in die Angebote ein 

 die Teilnahme ist nach Anmeldung verpflichtend 

 ein Wechsel ist nicht möglich, da bei einzelnen Angeboten das erarbeitete Vorwissen zu einer 

erfolgreichen Mitarbeit notwendig ist 

 für einzelne Angebote ist eine Altersbegrenzung möglich 

 bei zu hoher Anmeldezahl muss gegebenenfalls das Losverfahren über die Teilnahme 

entscheiden 

 Kinder der Klasse 1 und Kinder der Klassen 2 bis 4, die an keiner AG teilnehmen möchte, aber 

dennoch am Ganztagsangebot teilnehmen müssen/möchten, melden sich zum Kinderclub an 

 der Kinderclub findet im Betreuungsraum bzw. bei gutem Wetter in der Ausleihe (Schulhof) 

statt 

 

10) Umgang mit Konflikten 

 die mit den Kindern besprochenen und eingeführten Verhaltensregeln gelten sowohl für die 

Schule als auch für das Ganztagsangebot 

 kleinere Regelverstöße/Konflikte werden direkt mit dem/der anwesenden Betreuer*in bzw. 

Lehrer*in geklärt 

 bei größeren Vorkommnissen oder Konflikten werden Eltern und Klassenlehrerin zeitnah 

telefonisch oder schriftlich informiert, im Anschluss findet im Bedarfsfall ein gemeinsames 

klärendes Gespräch statt 

 

11) Ausschluss vom Ganztagsangebot 

 hält sich ein Kind wiederholt nicht an die vereinbarten Regeln, greifen zunächst pädagogische 

Maßnahmen  

 bleiben diese unwirksam, kann das entsprechende Kind nach einem Gespräch mit den 

Erziehungsberechtigten temporär vom Ganztagsangebot ausgeschlossen werden 

(Ordnungsmaßnahme) 

 auch Zahlungsrückstände von mehr als 2 Monaten können zum Ausschluss vom 

Ganztagsangebot führen 

 

12) Kooperation 

 Austausch und Kritik für Weiterentwicklung notwendig 

 daher Teilnahme aller Eltern und Erziehungsberechtigten bei den Mitgliederversammlungen 

des Fördervereins erwünscht 


